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Bundesland Programm Was wird gefördert? Höhe der Zuwendung Zuwendungsempfänger:innen Zuwendungsbedingungen

Heckenanlage Heckenpflege Pflanzgut

Bayern Heckenanlage Pflanzgut

Bayern Heckenpflege Pflanzgut

Bayern Flächenbereitstellung: 40 €/ar s. I88

Bayern Heckenanlage Heckenpflege

Mehr 
Informationen

Baden-
Württemberg

LPR (nur noch bis 2023)

Arten und Biotopschutz

Mehrjährige Pro-
jekte: 50-100 %

- Natürliche Personen
- Juristische Personen des öffentlichen 
Rechts
- Juristische Personen des Privatrechts
- Gebietskörperschaften
- Zwischenstellen

hier

KULAP:

I80: Erneuerung von He-
cken und Feldgehölzen

Heckenpflege: 
3,80€/m2

Mehrjährige Pro-
jekte

- Inhaber von landwirtschaftlichen Be-
trieben mit Hofstelle
- Gartenbau- und Sonderkulturbetriebe
- Weinbaubetriebe
- Landschaftspflegeverbände/Natur-
schutzverbände/Naturparke
- Alm/Weidegenossenschaften

- Antragsfläche in Bayern, mind. 1,00 ar 
- Lage auf landwirtschaftlich genutzten / nutzbaren Flächen, oder 
angrenzend (inkl. Feldweg)
- Antragsteller = Eigentümer / Pächter der Antragsfläche oder 
schriftliche Berechtigung zur Heckenerneuerung mit Zeitraum 
von fünf Jahren
- für jede Hecke und/oder jedes Feldgehölz: von einem zertifi-
zierten Konzeptersteller erstelltes Erneuerungskonzept (Feststel-
lung der Erneuerungsbedürftigkeit der jeweils beantragten He-
cken und/oder Feldgehölze, Festlegung der notwendigen Erneue-
rungsmaßnahmen für 5 Jahre)

- Außerhalb der Vogelbrutzeit
- Antragsfläche max. 20 ar bei Feldgehölzen
- Feldgehölze dürfen landwirtschaftlich nicht genutzt werden

hier

KULAP:

I88: Anlage von Struktur- 
und Landschaftselemen-
ten

Heckenanlage: 80 
%, mind. 500 €

Mehrjährige Pro-
jekte

- Inhaber von landwirtschaftlichen Be-
trieben mit Hofstelle
- Beschränkung auf kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU)

Grundvoraussetzungen:
- Maßnahme auf landwirtschaftlich genutzten / nutzbaren Flä-
chen in Bayern 
- Antragsteller = Eigentümer der für die Umsetzung benötigten 
Flächen oder schriftliche Einverständniserklärung vom Eigentü-
mer 

Zusätzlich: entweder
- in einem vom Amt für ländl. Entw. festgelegten Projektgebiet 
(boden:ständig) gelegen/entwickelt/…
oder
- nach fachlicher Beratung/Bestätigung der Übereinstimmung der 
Maßnahme mit best. Zielen durch Landwirtschaftsverwaltung

hier

KULAP:

K 88: Struktur- und 
Landschaftselemente

- Anlage von Hecken durch I88
- Struktur- und Landschaftselemente, die einem Beseitigungsver-
bot unterliegen

hier

Mehr grün durch ländli-
che Entwicklung

Pflanzgut: 100 %, 
Pflanzarbeit: Ei-
genleistung

Mehrjährige Pro-
jekte

- Grundstückseigentümer
- Gemeinden hier

https://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/t/ahz/page/bsbawueprod.psml/action/portlets.jw.MainAction?p1=o&eventSubmit_doNavigate=searchInSubtreeTOC&showdoccase=1&doc.hl=0&doc.id=VVBW-VVBW000017525&doc.part=G&toc.poskey=#focuspoint
https://www.stmelf.bayern.de/mam/cms01/agrarpolitik/dateien/m_aum_klima_hecken.pdf
https://www.stmelf.bayern.de/mam/cms01/agrarpolitik/dateien/m_kulap_i88_struktur.pdf
https://www.stmelf.bayern.de/mam/cms01/agrarpolitik/dateien/m_aukm.pdf
https://www.lfl.bayern.de/iab/kulturlandschaft/030830/
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Bundesland Programm Was wird gefördert? Höhe der Zuwendung Zuwendungsempfänger:innen Zuwendungsbedingungen Mehr 
Informationen

Bayern FlurNatur Heckenanlage Heckenpflege Pflanzgut

Bayern Heckenanlage Heckenpflege Pflanzgut

Brandenburg Heckenanlage Heckenpflege Pflanzgut

Hessen Heckenanlage Heckenpflege Pflanzgut

MV Heckenpflege Pflanzgut

MV Heckenanlage Heckenpflege Pflanzgut

Mehrjährige Pro-
jekte: 75-85%, 
3.000-50.000 €

(Planung und Her-
stellung von He-
cken)

- Gemeinden, Gemeindeverbänden, öf-
fentlich-rechtliche Wasser- und Bo-
denverbänden oder vergleichbaren 
Körperschaften des öffentlichen 
Rechts,
- natürlichen Personen und Personen-
gesellschaften sowie juristischen Per-
sonen des Privatrechts

hier

Landschafts- und Natur-
parkrichtlinien

Mehrjährige Pro-
jekte: 70 % 

(Maßnahmen zum 
Aufbau des lan-
desweiten Biotop-
verbundsystems)

- kommunale Körperschaften und de-
ren Zusammenschlüsse
- Träger der Naturparke
- Landschaftspflegeverbände sowie 
Vereine und Organisationen, die sich 
satzungsgemäß dem Naturschutz und 
der Landschaftspflege widmen
- Eigentümer oder Besitzer der für 
Vorhaben vorgesehenen Grundstücke
- Träger der Koordinierungsstellen

Bei Anpflanzungen soll autochthones Saat- und Pflanzgut ver-
wendet werden. hier

GAK: 

Natürliches Erbe: Nicht-
produktiver investiver 
Naturschutz

Mehrjährige Pro-
jekte: 90-100 %

(Nachpflanzung, 
Neuanlage und 
Sanierung von 
Hecken)

- Betriebsinhaber, die den Betrieb 
selbst bewirtschaften
- Andere Landbewirtschafter
- Gemeinden, Gemeindeverbände 
- gemeinnützige juristische Personen

- Nachweis des Eigentums/Nutzungsrechts über die Zweckbin-
dungsfirst
- Verwendung gebietseigener Gehölze
- Entnahme von Bäumen (überaltert/abgängig) nur aus Gründen 
der Verkehrssicherheit

hier

GAK:

Förderung investiver Na-
turschutzmaßnahmen in 
der Agrarlandschaft

Mehrjährige Pro-
jekte: 90-100 %, 
mind. 25.000 €

- Landbewirtschafter
- Gemeinden, Gemeindeverbände 
- gemeinnützige juristischen Personen 

hier

Naturschutzförder-richt-
linie

Heckenanlage: 
100 %, min. 5000 
Euro

Mehrjährige Pro-
jekte

- natürliche Personen 
- juristische Personen des privaten und 
öffentlichen Rechts

- im Einklang mit den Zielen der Biodiversitätsstrategie des Lan-
des, der Natura 2000-Managementplanung und den Gutachtli-
chen Landschaftsrahmenplänen
- heimische Arten
- Natura 2000 Gebiete/sonstige Gebiete mit hohem Naturwert

hier

Investitionen zur Bewah-
rung natürlicher Ressour-
cen

Mehrjährige Pro-
jekte
50-100 %

(Nachpflanzung, 
Neuanlage und 
Sanierung)

- juristische Personen des privaten und 
öffentlichen Rechts
- natürliche Personen
- Personengesellschaften

Investitionen dürfen nicht zu einer signifikanten Erhöhung des 
Wertes oder der Wirtschaftlichkeit des Betriebes des privaten 
Begünstigten führen

hier

https://www.stmelf.bayern.de/mam/cms01/agrarpolitik/dateien/finr_le.pdf
https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2022-610/
https://mluk.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/RL-Natuerliches-Erbe-Umweltbewusstsein.pdf
https://rp-darmstadt.hessen.de/sites/rp-darmstadt.hessen.de/files/2022-04/gak-broschuere-2021_0.pdf
https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/document/VVMV-VVMV000008671
https://www.regierung-mv.de/static/Regierungsportal/Ministerium%20f%C3%BCr%20Landwirtschaft%20und%20Umwelt/Inhalte/F%C3%B6rderungen/EL-0408%20Nicht-produktive%20Investition%20en%20Schutz%20natu%CC%88rlicher%20Ressourcen.pdf
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Bundesland Programm Was wird gefördert? Höhe der Zuwendung Zuwendungsempfänger:innen Zuwendungsbedingungen Mehr 
Informationen

Niedersachsen Heckenpflege Pflanzgut

Niedersachsen Heckenanlage Heckenpflege Pflanzgut

AUM:

BS 8 - Anlage von He-
cken zum Schutz vor 
Winderosion

- ausgeschöpft -

Heckenanlage: 
12.068  €/ha/Jahr 
(7 Jahre)
Zuschlag A: 
UNB-Beteili-
gung: 574 €/ha
Zuschlag B: Zer-
teilung großer 
Schläge: 4.489 
€/ha

Mehrjährige Pro-
jekte

Betriebsinhaberinnen oder Betriebsin-
haber

− Dauerhafte Anlage von Hecken auf Ackerflächen, Verbot der 
Rückumwandlung nach Ablauf des Verpflichtungszeitraumes 
(wird Landschaftselement).
− Die Breite der Streifen darf 6 m nicht unterschreiten und 15 m 
nicht überschreiten.
− Anlage der Hecken mit standorttypischen Laubgehölzen ge-
bietsheimischer Herkunft nach vorgegebener Artenliste.
− Bepflanzung , nach Abstimmung mit der zuständigen Unteren 
Naturschutzbehörde, mindestens dreireihig bis einschließlich 
31.05. des ersten Verpflichtungsjahres.
− Eine Anpflanzung im Herbst vor Beginn der Verpflichtung ist 
möglich.
− Bei Anlage von mehr als einer Hecke pro Schlag ist die Zu-
stimmung der UNB erforderlich.
− Keine Anlage parallel direkt an Straßen, an Gewässern, an 
Wohngebieten, an Schienenwegen und an Waldrändern, Min-
destabstand 100m.
− Dauerhaft keine Nutzung, Pflegemaßnahmen und Nachpflan-
zungen bei Ausfall sind vorzunehmen.
− Keine Anwendung von chemisch-synthetischen Pflanzen-
schutzmitteln und von chemisch-synthetischen Düngemitteln.
− Der von der UNB bewilligte Pflanzplan ist mit dem ersten 
Auszahlungsantrag einzureichen.
− Dokumentationspflicht in einer Schlagkartei

hier

GAK:

Förderung der Insekten-
vielfalt

Mehrjährige Pro-
jekte:  90-100 %, 
mind. 25.000 Euro

(Schaffung/Wie-
derherstellung/
Entwicklung von 
Hecken; Grunder-
werb zur Schaf-
fung/Wiederher-
stellung/Entwick-
lung von Hecken)

- Gemeinden, Gemeindeverbände und 
gemeinnützige juristische Personen.
- Betriebsinhaber als natürliche oder ju-
ristische Person oder Vereinigung na-
türlicher oder juristischer Personen 
- andere Landbewirtschafter

hier

https://www.ml.niedersachsen.de/download/194313/Aktuelle_Merkblaetter_zu_den_angebotenen_AUKM_mit_Details_zu_Auflagen_und_Foerdersaetzen..pdf
https://www.nlwkn.niedersachsen.de/download/114292/Foerderbedingungen_Niedersachsen_2023.pdf


BaumLand-Förderübersicht "Hecken"

Stand: Januar 2024, erstellt auf Grundlage eigener Recherchen, keine Rechtsverbindlichkeit, Hinweise oder weitere Informationen: kontakt@baumland-kampagne.de
Seite 4

Bundesland Programm Was wird gefördert? Höhe der Zuwendung Zuwendungsempfänger:innen Zuwendungsbedingungen Mehr 
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Niedersachsen Heckenanlage Heckenpflege Pflanzgut

Heckenanlage Pflanzgut

NRW Vertragsnaturschutz Heckenanlage Pflanzgut

NRW Heckenanlage Heckenpflege Pflanzgut

Rheinland-Pfalz Keine, nur im Rahmen der Flurbereinigung oder als Ausgleichsmaßnahme stattfinden.

EELA: Erhalt und Ent-
wicklung von Lebens-
räumen und Arten

Das Einreichen 
von Förderanträ-
gen für Förderpro-
jekte ist zurzeit 
nicht möglich.

Mehrjährige Pro-
jekte: 80 %

- Gebietskörperschaften und Körper-
schaften des öffentlichen Rechts
- Träger der Naturparke, Stiftungen 
sowie nach Naturschutzrecht anerkann-
te Naturschutzverbände
- Landschaftspflegeeinrichtungen und 
Einrichtungen zur Schutzgebietsbe-
treuung
- Realverbände und Jagdgenossen-
schaften
- land- und forstwirtschaftliche Unter-
nehmen 

Kulisse: "europäischen ökologischen Netzes Natura 2000", Na-
turschutzgebiete, Großschutzgebiete hier

Niedersachsen, 
Ostfriesland

EELA: Wallhecken-Pro-
gramm

(bis 2024)

Heckenpflege und 
Sanierung: 12,50 
€/laufender Meter

pro Antrag mind. 
200 m

Mehrjährige Pro-
jekte

 Bewirtschafterinnen und Bewirtschaf-
ter von Wallhecken in den Landkreisen 
Aurich, Leer und Wittmund

hier

Heckenpflege
- Standard-auf-
wand: 0,6 €/m2/
Jahr
- Erhöhter Auf-
wand: 0,9 €/m2/
Jahr
Mind. 100 €/Jahr

Mehrjährige Pro-
jekte

Landwirtinnen und Landwirte und an-
dere Landbewirtschaftende

- Lage in Förderkulisse / Genehmigung durch obersten Natur-
schutzbehörde
- in NRW
- Bewilligungsbehörde legt im Einzelfall die erforderlichen Pfle-
gemaßnahmen fest.

hier

ELER:

Investiver Naturschutz

Mehrjährige Pro-
jekte: 80-90 %, 
mind. 1000 € bzw. 
12.500 € (Ge-
meinden)

- Gemeinden, Gemeindeverbände und 
andere Gebietskörperschaften des öf-
fentlichen Rechts
- Träger von Naturparken, die Nord-
rhein-Westfalen Stiftung Naturschutz, 
Heimat- und Kulturpflege sowie die in 
NRW anerkannten Naturschutzvereini-
gungen
- sonstige juristische Personen des öf-
fentlichen Rechts und des Privatrechts

- Gebietskulisse: ländlicher Raum und Flächen mit großem Na-
turwert
- Herstellungspflege und Pflege von Anpflanzungen von Streu-
obst und Hecken für die Dauer von 5 Jahren

hier

https://www.nlwkn.niedersachsen.de/naturschutz/fach_und_forderprogramme/bewilligungsstelle_fur_eu_zuwendungen/richtlinie_eela/erhalt-und-entwicklung-von-lebensraeumen-und-arten-eela-138903.html
https://www.nlwkn.niedersachsen.de/download/186297/Broschuere_zum_Wallheckenprogramm_Ostfriesland.pdf
http://vns.naturschutzinformationen.nrw.de/vns/web/babel/media/richtline_vns_plus_anlagen.pdf
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=7&vd_id=15177&ver=8&val=15177&sg=0&menu=&vd_back=N
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Bundesland Programm Was wird gefördert? Höhe der Zuwendung Zuwendungsempfänger:innen Zuwendungsbedingungen Mehr 
Informationen

Saarland Heckenanlage Heckenpflege Pflanzgut (Einhaltung von Grundsätzen, Vorhabensbeginn)

Sachsen Heckenpflege Pflanzgut

Sachsen Heckenanlage Pflanzgut

FRL-Natur (GAK: För-
derbereich 4 H)

Mehrjährige Pro-
jekte: 90-100 %, 
mind. 2000 €

- Gebietskörperschaften und deren Zu-
sammenschlüsse
- Betriebsinhaber, die den Betrieb 
selbst bewirtschaften
- andere Landbewirtschafter
- gemeinnützige juristische Personen

hier

Natürliches Erbe:

Fördergegenstand F: An-
lage von Hecken, Feld-
gehölzen und Ufergehöl-
zen

Heckenanlage:
- linienhafte Ge-
hölze: 8,45 €/m2

- flächenhafte 
Gehölze: 6,39 
€/m2

Mehrjährige Pro-
jekte

- juristische Personen des privaten und 
öffentlichen Rechts
- natürliche Personen und Personenge-
sellschaften

- Auf aus naturschutzfachlicher Sicht geeigneten Standorten (in 
großräumig sehr strukturarmen Gebieten, als Habitate für rele-
vante Arten, Wiederherstellung von beseitigten Gehölzen, Lü-
ckenschluss bestehender Hecken/Anschluss isolierter Hecken, 
Pufferfunktion für angrenzende Biotope, begleitende Hecken an 
Feldwegen)
- Inkl. Erwerb, Pflanzung, Anlage Wildschutzzaun, Material, 
Anwuchspflege, 2-jährige Entwicklungspflege
- Mindestlänge: 50 m, Durchschnittsbreite: max. 10 m
- auf Flächen im Freistaat Sachsen
- einheimische und standortgerechte Bäume und Sträucher (Lis-
te)
- Sträucherqualitäten: mind. leichter oder verpflanzter Strauch, 
Baumqualitäten mind. leichter oder verpflanzter Heister (Aus-
nahme:  Himbeeren und Brombeeren), Gehölze, die dem Forst-
vermehrungsgesetz (FoVG) unterliegen: mind. als 2-jährige ver-
schulte, besser als 3-jährige verschulte Pflanzen 
- Wildschutzzaun aus Knotengeflecht, mind. 1,60 m 
- Gegebenenfalls durch Nachpflanzen von einzelnen Gehölzen 
sicherstellen, dass die angelegte Heckenstruktur in ihrer ur-
sprünglich gepflanzten Dimension während der Zweckbindungs-
frist erhalten bleibt

hier

Natürliches Erbe:

Gehölzsanierung Hecken, 
Feld- und Ufergehölze

Heckenpflege:
- Auslichten: 
3,39€/m2

- Auf den Stock 
setzen: 6,77€/m2

Abweichend mit 
Steinrücken

Mehrjährige Pro-
jekte

- juristische Personen des privaten und 
öffentlichen Rechts
- natürliche Personen und Personenge-
sellschaften

- Auslichten: Entnahme bzw. Auf den Stock Setzen einzelner 
Gehölze: Entnahme von ca. jedem zweiten Gehölz (40-50 % der 
Hecke bzw. des Heckenabschnitts) 
- Auf den Stock Setzen: Rodung längerer Heckenabschnitte (min. 
80 % der Hecke bzw. des Heckenabschnitts)
- Gehölzsanierung: zu pflegenden Gehölze bzw. Gehölzabschnit-
te über mehrere Jahre nicht geschnitten (mind. 5 Jahren)
- Auf Flächen im Freistaat Sachsen
- Zwischen dem 1. Oktober und 28. Februar
- Beräumen des Schnitt- und Häckselguts von der Förderfläche

hier

https://www.saarland.de/SharedDocs/Downloads/DE/mukmav/naturschutz/Zuwendungsantagsformulare/dl_richtlinie_naturschutz-frl_mukmav.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.smekul.sachsen.de/foerderung/download/20230814_MB_A1_Anlage_Hecken_Feld_Ufergehoelze.pdf
https://www.smekul.sachsen.de/foerderung/download/20230814_MB_A1_Gehoelzsanierung_Hecken.pdffergehoelze.pdf
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Bundesland Programm Was wird gefördert? Höhe der Zuwendung Zuwendungsempfänger:innen Zuwendungsbedingungen Mehr 
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Sachsen Heckenpflege Pflanzgut

Sachsen Heckenpflege Pflanzgut

Sachsen-Anhalt Heckenpflege Pflanzgut

AUK:
AL 13 – Sukzessions-
streifen mit natürlicher 
bachbegleitender Vegeta-
tion auf Ackerland

Heckenanlage: 
3.336 €/ha

Mehrjährige Pro-
jekte

- natürliche oder juristische Personen
- Vereinigungen / Zusammenschlüsse 
natürlicher oder juristischer Personen, 
die eine landwirtschaftliche Tätigkeit 
ausüben

- Kulisse: Berichtsgewässernetz WRRL
- mehrjährige Selbstbegrünung eines 2 bis 10 m breiten Sukzes-
sionsstreifens auf landwirtschaftlich genutzten Ackerflächen [...]
- Entwicklung einer natürlichen bachbegleitenden Vegetation als 
relevantes Landschaftselement „Hecken“ [...] bis zum Ende des 
Verpflichtungszeitraumes 
- kein Umbruch 
- keine Brachenutzung in den ersten zwei Verpflichtungsjahren 
auf der angrenzenden Hauptnutzungsfläche 
- kein Einsatz von Düngemitteln und Pflanzenschutzmitteln 
- Vorhandensein von Ufervegetation: zwischen den bestehenden 
Gehölzen und dem Sukzessionsstreifen ist ein sicht- und ab-
grenzbarer Streifen ohne Gehölzbewuchs von ca. 1 m Breite frei-
zuhalten 
- Führung schlagbezogener Angaben in digitaler Form entspre-
chend den Mindestanforderungen
- Mind. 0,3 ha

hier

AUK:
GL 9 Sukzessionstreifen 
mit natürlicher bachbe-
gleitender Vegetation auf 
Grünland

Heckenanlage: 
1.145 €/ha

Mehrjährige Pro-
jekte

- natürliche oder juristische Personen
- Vereinigungen / Zusammenschlüsse 
natürlicher oder juristischer Personen, 
die eine landwirtschaftliche Tätigkeit 
ausüben

- Kulisse: Berichtsgewässernetz WRRL
- mehrjährige Selbstbegrünung eines 2 bis 10 m breiten Sukzes-
sionsstreifens auf landwirtschaftlich genutzten Grünlandflächen, 
[...]
- Entwicklung einer natürlichen bachbegleitenden Vegetation als 
relevantes Landschaftselement „Hecken“ [...] bis zum Ende des 
Verpflichtungszeitraumes 
- kein Umbruch 
- keine Brachenutzung in den ersten zwei Verpflichtungsjahren 
auf der angrenzenden Hauptnutzungsfläche 
- kein Einsatz von Düngemitteln und Pflanzenschutzmitteln 
- Vorhandensein von Ufervegetation: zwischen den bestehenden 
Gehölzen und dem Sukzessionsstreifen ist ein sicht- und ab-
grenzbarer Streifen ohne Gehölzbewuchs von ca. 1 m Breite frei-
zuhalten 
- Führung schlagbezogener Angaben in digitaler Form entspre-
chend den Mindestanforderungen
- Mind. 0,3 ha

hier

ELER

Maßnahme M04 - Inves-
titionen in materielle 
Vermögenswerte

M04e: Hecken und Feld-
gehölze als Strukturele-
mente

Förderprogramm 
zur Heckenanla-
ge wurde einge-
stellt

Mehrjährige Pro-
jekte: 100 %, max. 
100.000 €

-  Betriebsinhaber/-innen
- Gemeinden und Gemeindeverbände, 
Wasser- und Bodenverbände und ver-
gleichbare Körperschaften
- Natürliche Personen und Personenge-
sellschaften, juristische Personen des 
privaten Rechts, die nicht Betriebsin-
haber/-innen sind

- auf landwirtschaftlichen Flächen
- im Einklang mit den Belangen des Schutzes der Umwelt und 
des natürlichen Lebensraumes 
- Land legt Pflanzenarten fest
- kein Pflanzenschutz und Dünger

hier

https://www.smekul.sachsen.de/foerderung/download/Hinweise_AL13.pdf
https://www.smekul.sachsen.de/foerderung/download/Hinweise_GL9.pdf
https://europa.sachsen-anhalt.de/esi-fonds-in-sachsen-anhalt/ueber-die-europaeischen-struktur-und-investitionsfonds/eler/eplr/eler-massnahmen-im-ueberblick/investitionen-in-die-landwirtschaft/hecken-und-feldgehoelze-als-strukturelemente/
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Bundesland Programm Was wird gefördert? Höhe der Zuwendung Zuwendungsempfänger:innen Zuwendungsbedingungen Mehr 
Informationen

SH Naturschutzberatung SH Pflanzgut Landwirtschaftliche Betriebe

SH Heckenanlage Heckenpflege Pflanzgut

Thüringen Heckenanlage Heckenpflege Pflanzgut

Thüringen ELER Heckenanlage Heckenpflege Pflanzgut

Heckenanlage: 
Übernahme der 
Baukosten

Heckenpflege 
(Aufwertung):
 Übernahme der 
Kosten

Mehrjährige Pro-
jekte

- Anlage: Genehmigung der UNB, 
- Aufwertung: Abstimmung mit UNB + Nur Knicks, deren 
schlechter Zustand nicht kürzlich durch Landnutzer selbst ver-
schuldet wurde

hier

Richtlinien für die Ge-
währung von Zuwendun-
gen zur Förderung von 
Naturparken

Mehrjährige Pro-
jekte: Höhe/Anteil 
wird im Einzelfall 
festgelegt, max. 90 
%

(Anlage von Ge-
hölzpflanzungen 
und Knicks, 
Grundinstandset-
zung)

- juristische Personen des öffentlichen 
und privaten Rechts, die Träger oder 
Mitglieder eines Naturparks in Schles-
wig-Holstein sind

hier

NALAP:

Nicht produktive, inves-
tive Naturschutzmaß-
nahmen in der Agrar-
landschaft (Maßnahme 
PGAK), da: Maßnahme 
FH

Mehrjährige Pro-
jekte. 80-100 %, 
mind. 500 €

- kommunale Träger 
- gemeinnützige juristische Personen 
- landwirtschaftliche Unternehmen und 
andere Landbewirtschafter

Berechtigung zur Nutzung der geförderten Flächen bzw. zur 
Durchführung der geförderten Maßnahmen hier

Mehrjährige Pro-
jekte: 60-100 %, 
mind. 25.000 €

(Erhaltung, Wie-
derherstellung und 
Entwicklung von 
Lebensräumen, 
Durchführung von 
Biotopverbund- 
und Artenschutz-
vorhaben, Schaf-
fung von grünen 
Infrastrukturen)

natürliche und juristische Personen des 
öffentlichen und privaten Rechts hier

https://www.naturschutzberatung-sh.de/fileadmin/user_upload_schleswig-holstein/Service/Broschueren/Massnahmenkatalog_Naturschutzberatung.pdf
https://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/bssh/document/VVSH-VVSH000007943
https://umwelt.thueringen.de/fileadmin/001_TMUEN/Unsere_Themen/Natur_Artenschutz/Foerderung/NALAP/RL_NALAP_2023_13.06.2023.pdf
https://umwelt.thueringen.de/fileadmin/001_TMUEN/Unsere_Themen/Natur_Artenschutz/Foerderung/220916-ENL-Regelungen-Vorverfahren_01.pdf
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